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Der neue Schweizerische Nepuölikaner. îSamstag den 24 October iZoi. Siebentes Quartal. Den 2 Brümaire. X.

Helvetische Tagsatzung.

Ein und dreyßigste Sitzung, 21. Weinm.
Präsident: Usteri.

Auf den Antrag eines Mitglieds wird beschlossen,

an die Stelle dir Artikel 5. und 6. im Verfassungs-

Abschnitte über das Gerichtswesen (S. S. 726) fol.
genden Artikel zu setzen.

„Die Organisation der in den Artikeln z. z.undq,.
sestgeieztcn Instanzen, anpassend dem örtlichen Be-
düefniß. so wie die Bestimmung der Zahl der

Gerichte, der Wahlart der Richter, der Entschäd.
nisse und der Tarife über die Gebühren und Spor,
teln, bleibt den Cautoncn überlasse». "

An Zellwcgers Stelle wird Mer i an zum Slim-
zählcr durch den Präsidenten ernannt.

Der Präsident legt der Versammlung folgende an

sie eingelangte Schriften vor:
1. Ztischnft von ; Munizipalitätsgliedern «us den

Distrikten Willisau und Altishofen, Canton Luzern,

gegen die Zuschrift der Munizipalität und Gemeind-
Kammer der Stadt Luzern gerichtet.

2. Zuschrift der Munizipalität von Viüette, Canton

Leman, die Vollziehung des Ausiagensystems betreffend.

Wird an. die Vollziehung gewiesen.

Nach Anhörung der Constitutionscommißion und

vorgenommener Berathung, wird dem Lten Artikel
des ;ien Abschnitts der Verfassung (S. S. 722) bey.

gerügt:

„ Die ttàhaltung der Heerstrassen und dazu gchö-

rcnden Brücken, kömmt dem Staate zu, welcher

alle Weggelder und Zölle zu beziehen haben soll."
Auf den Antrag eines Mitglieds wird dew Art. 10

des zten Abschnitts der Verfassung (S. S. 72;) fol.
gender Beysatz (am Ende) hinzugefügt:

-5 Jedoch ist aus dem Ertrag der Domainen beyzu-

fügen, was die ehemaligen Obrigkeiten aus ihren

Aemtern und Schaffnereyen jährlich mehr ablke-

ferken, als der gesetzliche Werth der nun an die
Cantone abgetretenen Grundzinse, der Ertrag des

Loskaufs der Pfründenzchnden und der unter die
betreffenden Cantone zu ertheilende und eigenthüm.
lich zu überlassende Ueberschuß nach vollendetem
Zchndloskauf beträgt, in so fern diess alles zu

Bestreitung jener Unkosten, wie dieselben vor dem

Jahr 1798 bestanden, erweislich nicht hinreichen
würde. ^

Auf den Antrag eines Mitglieds wird beschossen,
dem ersten Abschnitt der Verfassung folgenden Artikel
beyzufügen:

„ Kein Theil des helvetischen Bodens kann mit irgend
einer ewigen und unablöslichm Grundabgadc oder
Beschwerde belegt werden. Kein liegendes Gut
ist unveräußerlich.

Dem Antrag eines Mitglieds zufolg wird beschlossen,

der 6ten Abtheilung des Zten Artikels (S. S, 72z)
der Versassung, die Worte beyzusetzen:

„ Das Eigenthum der Staatsschuldiitel. "
Nach nun beendigter Berathung und Annahme der

Verfassung, wird dieselbe zu endlicher und lezter Ab»

fassung der Constitutionscommißion zugewiesen, die

ihre Arbeit Sonnabends vorlegen soll.

Gesetzgebender Rath, 9. September.
Fortsetzung.

(Fortsetzung des Berichts der Munjzipalitätencommißivi!,
ihre rükständigm Geschäfte betreffend.)

9. Botschaft vom a;. Jenner lgao nebst verschie,
denen Streitschriften zwischen dem Bezirksgericht Höch.
stätten und den Munizipalitäten Höchstälten und Word,
in Ansehung der diesen verschiedenen Behörden zukam,
menvcn Befugnissen der nicht streitigen Gerichtsbarkeit.

10. Bittschrift der Einfassen der Gem. Chawpvcnt
vom 1. Horn. i8°l, betreffend die Gleichstellung ihrer
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Rechte an dem Genusse verschiedener öffentlicher Anstal-

ten mit den Gemeindsgenoffen.

i l. Bittschrift der Munizipalität Morste vom 7.
März 1800, die eine Erläuterung desZ. 82. des Mun.
Gesetzes begehrt.

iz. Bittschrift der Munizipalität Vaullion vom
März 1800, betreffend eine Erläuterung der §§. 58,
«0 u. 6i des MunizipalitäteirGesetzes.

»z. Botschaft vom 12.April 1800, Einladung um
eine Erläuterung des Art. 57. des ncmlichcn Gesetzes.

14. Botschaft vom zv. May 1800, Wiederholung
der Einladung um Festsetzung eines Modi, um reniti.
rcnde Munizipalitäten und Gemeinbskammern zur Ver-
anlwvrtung zu ziehen.

r?. Bittschrift der Munizipalitäten deS Distrikts
Langenthal, um Erläuterung des Art. 57 des Muni;.
Gesetzes.

16. Bittschrift verschiedener Bürger von Zürich
vom 2i. Juli 1800, die Competcuz der Gemeinds-

Kamlnern betreffend.

17. Bittschrift der Munizipalitäten des Distrikts
Regenstorf vom 10. Juli >8oo, betreffend den Sinn
des Art. z? des Munizipal. Gesetzes.

28. Bittschrift der Eemcindskammer von Gst-ig
vom 12. Juli ltzvo, Einfrage: ob die im Gemeindsbe.

zick vorhandenen Liegenschaften, ohne Rükstcht auf die

Qualität ihres Besitzers, zu der Armentell beyira.

gen sollen.

19. Bittschrift der Munizipalität Rvssinicre vom

19. Juli >800, Einfrage über den Sinn des Art. 58,

<0 und 6i des Munizipal. Gesetzes.

20. Bittschrift der Gemeinde Lutzenberg vom 26.

Juli i8va, gleichen Inhalts wie die der Gemeinds-

Kammer von Gsteig.

!l. Seit dem 8. August 1800 vom gefttzgeb. Rath
der Munizipal- Comrmßion üvcrsandt:

21. Bittschrift mehrerer Einfassen von Jftrten, die

Verwendung des Ertrags der Gemeindgüter betreffend.

22. Zuschrift der Gememdskammer von Vivis vom

,8. August r8vo, nebst Bemerkungen über die Bür-
gerrcchte.

2Z. Zuschrift mehrerer Bürger von Jferken vom 2?.

Ae'g i8oc>, nebst Bitte in Betreff der Erhaltung der

Gemeiubgüter Verfügungen zu treffen.

24. Bemerkungen des Bezirksgerichts Zürich vom

s,. Aug. 1800, über die im Art. 57 deS Munizipal.
Gesetzes, dieser Behörde ertheilte Aitribulionen.

25. Bittschrift des B. Simond von Jftrten, gegen
die Zuschrift Nr. 2z vom 1. Sept. igoo.

26. Zuschrift der Munizipalität und Gcmcindskam-
mer von St. Cergue vom 6. Sept. i8->o, durch welche
ste den Bemerkungen von Nr. 22 beystimmen.

27. Bericht der Ctvilgesetzged. Commißion vom 19.
Sept. i8oo über die Bittschriften von Vaullion und
Rosstniere Nr. 12 und 19.

28. Bittschrift mehrerer Bürger von Lausanne vom
25. Sepl. 1800, welche begehren, daß einstweilen alle

Oetsausgaben von der Gemeiildskammer bestritlen
werden.

2y. Zuschrift von B. Wyß, Pfarrer zu Buchste,
nebst verschiedenen Gesetzvoi schlagen, v. ;o. Sept. 1800.

zo. Auftrag vom 4. Oct. 1800 < zu untersuchen,
ob nicht die Rechnungen der Gemeindskammern einer
höhern Passation unterworfen seyen.

zi. Bittschrift einer großen Anzahl Bürger von
Lausanne vom 10. Oct. rZoo gegen eine von der Mu.
nizipalität zu beziehen erkannte Tell, (ueber den spe.
ciellen Fall ist verfügt worden.)

z?. Botschaft vom -8. Oct. «8oo, Einladung eine

Verfügung zu treffen, wie und von wem diejenigen,
so nicht in ihrer Hcymath wohnen, wenn sie sich im
Fall befinden, bcvogrcl werden sollen.

Z). Zuschrift der Munizipalitäten und Gemeinds,
Kammer von Buesias vom 6. Nov igoo, welche den

Bemerkungen der Gemeinde ViviS Nr. 22 beystimmen.
Z4> Billschrift des Distrikisgerichls Charca» d'Qex

vom i8. Dec. i8c>o, betreffend den Sinn des Art. 57
des Munizipalitäten Gesetzes.

zz. Gegenvorstellung von 40 Notarien vom zo.
Dec. 1800 gegen die Petition der Munizipalitäten des

Distrikts Langenthal, Nr. i;.
;6. Bittschrift mehrerer Bürger von Köniz vom

Jcnner 1801, welche Verfügungen gegen den Bettel
begehren.

Z7- Bittschrift der Hintersaffen der Gemeinde Sig»
nau vom 19. Jenner igor, die Frage betreffend: ob
und wie sie hinter Signau Armentell zu entrichten haben.

Z8. Botschaft vom zo. Jenner i8c>>, Einladung
um Verfügungen zu Controllirung der Mumzipalitäts-
und Gcmelnds Rechnungm.

Z9. Bittschrift der Munizipalität und Gemeindskam«
mer von Lauperswyl vom 4. Hornung 1801, in Betreff
der Erhebung der Armentell.

40. Botschaften vom 6. und 14. März -8-zi nebst

Bittschrift der Munizipalität Bern, betreffend die



— 7Z? --
Frage: ob die hier wohnenden Mitglieder der höchsten

Gewalten auch zu den Ortsausgaden beyzutragen haben.

41. Bittschrift der Gemeinde Claro vom 10. April

Igor, welche bittet, daß zu Gunsten des B- Dela-

mvnica, Suppléante» am Cantonsgcricht, eine Aus-

»ahme von dem Munizipalitätengefttz gemacht werden

möchte, das die richterlichen Beamten von den Stellen

in der Gemeindskammer ausschließt.

42. Bittschrift des Unlerstatthalters von Mendris

vom 2i. März 1801, welcher verlangt, daß keiner der

ein unter der Ortspolizey stehendes Handwerk treibt,
Mitglied der Munizipalitäl seyn könne.

4;. Bittschrift der Hintersassen zu Launiswyl vom

2?. April 1801 wegen Bezahlung eines ihnen von der

Gemeinde gefederten Hintersaßgeldes.

III- Neben diesen an den gesctzg. Rath eingelangten

Schriften wurden der Commißion direcre zugesandt:

(Die Fortsetzung folgt

Canton Waldftätten.
Der Abgesandte des Cantons Unterwal.

den, ob und nid dem Wald, an seine
Mitbürger.

Bürger! Es ist aus keiner andern Rükstcht, als

euch von falschen Gerüchten, und deren traurigen

Folgen, zu warnen, daß ich die Beweggründe meiner

Zurükkutifc ins Vaterland hiermit öffentlich bekannt

mache. — Da die Cantonstagsatzung mich zum Ge«

sandten ernannte, Übernahme ich diese ehrenvolle Sen.
dung m keiner andern Absicht, als meine lezten Kräfte

dem Wohl und Nutzen des Vaterlandes zu wiedmen.

Eure Lage» Bedürfnisse, Wünsche und Hoffnungen

waren mir schon bekannt, und es wurde mir noch in

dieser Hinsicht von einigen Mitgliedern der Cantonslag-

fatzung eine besondere Instruktion mitgegeben. —
Seither erhielt ich in Bern Eure schriftliche Erklärung,

daß Ihr mit Uri und Schwyz, Euern alten Bundes.
Brüdern, heben und legen wollet. Ich habe dieselbe

pflichtmäßig der Heisetischen Tagjatzung dargelegt; aber

bisdahin hat sie noch nichts über diesen Gegenstand

entschieden; ihre Arbeiten waren einzig der Festsitzung

der Hauptgrundsätze von der allgemeinen Verfassung

gävicdmel; — da wurden aber Grundsätze aufgestellt,

die sich mit meinen Instruktionen nicht wohl vereinigen

liessen. Die Abgesandten von Nri und Schwyz waren
im gleichen Fall; sie theilten mir lhre Bcdenklichkeiten

mit, und wir entschlossen uns, eingedenk unserer

Wichten gegen unser liebes Vaterland, nach Hause

zu reisen, um uns dort mit unsern Comittenten über
diesen so wichtigen und entscheidenden Gegenstand zu
berathen. — Wir zeigten unsiediessälsige Schlußnahme
der helvetischen Tagsatzung schriftlich an. — Noch
bevor unsrer Abreise machten wir bey dem fränkischen
Minister und Generalen die kräftigsten Vorstellungen,'
und schrieben eigenhändig an den ersten Consul der
fränkischen Republik. — Dies ist die kurze und wahr,
haste Geschichte meiner Abreise von Bern; — noch in
der lezren Sitzung (den yten) als ich von der Tagsatzung
Abschied genommen, erneuerte ich mündlich und aus
das nachdruksamste die schon mehr als einmal wieder-
holten Wünsche und Begehren unsers Cantons; nun ist

der Entscheid von der Tagsatzung zu erwarten, dem
ich indessen mit getroster Hoffnung entgegen sehe.—
Uebrigens werde pflichtmäßig der Cantonstagsatzung
über diesen Gegenstand ausführlich relatiren. —^ Ich
bitte Euch, liebe Landleuce! indessen um nichts anderes,
als die öffentliche Ruhe beyzubehalten, und das Va-
leriand vor neuen Uebeln zu bewahren.

Republikanischer Gruß und Brüderliche!
Luzcrn den n, Oct. i8or.

Der Abgesandte des Cantons,
Nicod. von Flüe, AUpannerhcrr.

Kleine Schriften.
Erklärung. Der helvetischen Ta g sat,

zu n g am i 7 ten Octob er i 80 i überge.
ben von einigen Mitgliedern der.
selben. 8. (Bern.) S. 6.

Ein besonderer Abdruk der Erklärung der XIII,
die wir in N. 492 dieftr Blätter geliefert haben.

Zuschrift der Unterzeichneten Landmu.
nizipalitäten des Cantons Luzern,
a u s d en Distrikten H 0 chdvrf, Sen:«
p ach und Münster, an d i e g k m e i n he!-
vetische Nationaltagsatzung. Vom
Lten October iZoi, 8. S. 16.

Diese Zuschrift der Land. Munizipalitäten ist jene?

der S ta dt.Munizipalität von Luzern, die wir oben

(S. 604) angezeigt haben, entgegcngestzt.

Die S ra d l - Munizipalität hatte verlangt, es

solle die lezte richterliche Behörde nicht aussr dem

Canton aufgestellt werden; tie La n d-M u n i zi pa»
l i tät en erwiederen : » Ei» schneller und nicht kost,

spiciige? Rechtsgang ist ein wahres Bedürfniß eines
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